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TOP: Ergänzung der Abfallentsorgungssatzung der Stadt Schmallenberg 

-Erlass des 1. Nachtrags der Satzung über die Abfallentsorgung in der Stadt 
Schmallenberg 
 

  
 Produktgruppe: 53.01 Ver- und Entsorgung 
 
 
1. Beschlussvorschlag: 
 
Der Haupt- und Finanzausschuss schlägt der Stadtvertretung folgende Beschlussfassung 
vor: 
 
Die Stadtvertretung beschließt den beigefügten Entwurf des 1. Nachtrags der Satzung über 
die Abfallentsorgung in der Stadt Schmallenberg als Satzung. 
 
 
2. Sachverhalt und Begründung: 
 
Aufgrund neuer europäischer und nationaler abfallrechtlicher Vorgaben zur Förderung der 
Kreislaufwirtschaft wird die getrennte Erfassung von Alttextilien verpflichtend. Ziel ist es, die 
Wiederverwendung und das Recycling von Textilien zu stärken sowie die Restmüllmengen 
zu reduzieren. 

Gemäß den aktuellen Vorgaben der EU-Abfallrahmenrichtlinie sowie deren Umsetzung in 
nationales Recht sind Kommunen verpflichtet, ab dem Jahr 2025 Alttextilien getrennt vom 
Restabfall zu erfassen. 

Alttextilien umfassen insbesondere: 

• Bekleidung (sauberer und gut erhaltener Zustand) 

• Heimtextilien (z. B. Bettwäsche, Handtücher) 

• Schuhe (paarweise gebündelt) 
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Die Sammlung und Beförderung der Alttextilien erfolgt im Stadtgebiet Schmallenberg flä-
chendeckend durch Depotcontainer (aktuell Container der Firma FWS GmbH). Diese Art der 
Sammlung von Alttextilien ist bisher in der Abfallentsorgungssatzung nicht abgebildet. Zur 
rechtssicheren Umsetzung ist eine Anpassung der Abfallentsorgungssatzung erforderlich. 

 

Folgende Änderungen sind vorgesehen: 

1) Umfang der Abfallbeseitigung 

Aufnahme der getrennten Sammlung von Alttextilien, Buchstabe l) 

 

2) Abfallbehälter und Abfallsäcke 

Aufnahme der Depotcontainer für Alttextilien, Buchstabe f) 

 

3) Anschaffung und Benutzung 

Aufnahme der Entsorgungspflicht von Alttextilien in den Depotcontainer, Buchstabe e) 

 

 
 


